
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2007/10/17 2007/13/0028
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.2007

Index

23/01 Konkursordnung

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

KO §1 Abs1;

KO §3;

KO §6 Abs1;

KO §83;

Rechtssatz

Auch in einem Abgabenverfahren tritt nach der Konkurserö8nung der Masseverwalter an die Stelle des

Gemeinschuldners, der in den die Masse betre8enden Angelegenheiten nicht handlungsfähig ist (vgl. z. B. den hg.

Beschluss vom 21. Mai 1990, 89/15/0058). Die Abgaben sind daher während des Konkursverfahrens gegenüber dem

Masseverwalter, der insofern den Gemeinschuldner repräsentiert, festzusetzen (vgl. beispielsweise die hg. Beschlüsse

vom 24. Juli 2007, 2002/14/0115, sowie vom 19. September 2007, 2007/13/0070). Mit der bloßen Zustellung der an den

Gemeinschuldner gerichteten Erledigung an den Masseverwalter wird sie gegenüber dem Masseverwalter nicht

wirksam (vgl. z.B. den hg. Beschluss vom 29. März 2007, 2005/15/0131).
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